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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.2007

Norm

ZPO §219

AußStrG 2005 §22

ABGB §273 Abs3

Rechtssatz

Eine Verletzung des sich aus dem Grundrecht auf Datenschutz über den Tod hinaus ergebenden Anspruchs des

Betro9enen auf Geheimhaltung der ihn betre9enden personenbezogenen Daten durch eine Akteneinsicht des

(ehemaligen) Sachwalters kommt, auch wenn dessen Funktion mit dem Tod des Betro9enen endet, nicht in Betracht,

da der Sachwalter auch nach dem Tod des Betroffenen nicht als „dritte Person" im Sinn des § 219 ZPO anzusehen ist.
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